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Intention 

 

Die folgenden Grundsätze zur Beantragung intensivpädagogischer Förderung in den 

Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung (GG) wurden von einer Arbeitsgruppe, be-

stehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Schulaufsicht und der Leitungen einiger 

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und dem Förder-

schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung erarbeitet. Sie dienen einer gleich-

sinnigen Anwendung des § 15 AO-SF und der Abstimmung der Abläufe zur Beantragung 

im Regierungsbezirk Arnsberg.  

 

Die erarbeiteten Grundsätze und deren Anwendung werden nach einem Jahr evaluiert 

und entsprechend angepasst. 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder der Arbeitsgruppe 
 

Frau Besser     Schulamt Hagen, Schulamt Ennepe-Ruhr-Kreis 

Frau Bornefeld-Gronert    Schulamt Hamm, Schulamt Soest 

Herr Maaß     Schulamt Olpe, Schulamt Siegen-Wittgenstein 

 

Herr Alber     Karl-Braukmann-Schule, Holzwickede 

Frau Henning    Bodelschwingh-Schule, Soest 

Frau Irle-Firzlaff    Max von der Grün Schule, Olpe 

Frau Lange     Gustav-Heinemann-Schule, Hagen 

Frau Luther     Kämpenschule, Witten 

Frau Mecklenbrauck   Alfred-Delp-Schule, Hamm 

Frau Miketta,     Schule am Marsbruch, Dortmund 

Frau Schünadel    Oberlinschule, Wetter-Volmarstein 

Herr Schultze    Hedwig-Dransfeld-Schule, Werl 

 
 

 

Gestaltung 
 

Büro Inklusion 

buero-inklusion@bra.nrw.de 



Stand Schuljahr 2016/17                                                                                                                                         Seite 4 

 

1. Antragsstellung 

 

Wie in der Vergangenheit ist weiterhin eine individuelle Antragstellung notwendig, mit der 

der erheblich über das übliche Maß hinausgehende sonderpädagogische Unterstüt-

zungsbedarf für die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler geltend gemacht wird. 

Die Schulen benennen in einem Erfassungsbogen die zutreffenden Items und die darauf 

abgestimmten Maßnahmen und Interventionen des intensivpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarfs.  
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Der folgende Katalog beschreibt individuelle Maßnahmen bei intensivpädagogischer Be-

schulung. Er soll als Orientierungshilfe dienen und kann schulintern durch individuelle 

Maßnahmen ergänzt und weiterentwickelt werden. 

 

Die aufgelisteten individuellen Maßnahmen werden als Textbausteine in die rechte Spalte 

des Erfassungsbogens eingetragen. 
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2. Zeitlicher Ablauf des Genehmigungsverfahren  
 
 

 
 

 

3. Notwendige Unterlagen 

 

1. Antragsformular  

2. Kopie des Schülerbogens mit Schullaufbahn  

3. Erfassungsbogen  

4. Maßnahmen der intensivpädagogischen Förderung 

5. Aktueller Förderplan / sonderpädagogisches Gutachten bei Erstbewilligung 

 

Diese Unterlagen werden, mit einer Sammelliste, 1x jährlich (zwei Wochen vor den 

Sommerferien) dem Schulamt und in Folge der Bezirksregierung zugeleitet. Um das Ver-

fahren zu vereinfachen, erfasst die Schule in einer Sammelliste alle Anträge. 

 

 

Schule: 

- Antrag mit allen Unterlagen 

- Erfassung der Anträge in der Sammelliste 

- Zusendung an die untere Schulaufsicht 

  Zeitpunkt: 2 Wochen vor denSommerferien 

untere Schulaufsicht: 

- Stellungnahme auf der Sammelliste 

- 3 exemplarische  Anträge 

- Zusendung an die obere Schulaufsicht 

  Zeitpunkt: 3. Woche der  

  Sommerferien 

obere Schulaufsicht: 

-  Bewertung der eingereichten  Unterlagen 

-  Rücksendendung an die untere 

   Schulaufsicht 

   Zeitpunkt: Ende der Sommerferien 

 

untere Schulaufsicht: 

- Erstellung der Bescheide 

- Zusendung an die Schulen 

  Zeitpunkt: 2. Woche nach den 

  Sommerferien 
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Antragsformular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammelliste 
 
 
 
 
 


